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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 
674)  

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 
21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO) 

1.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 sind Anlagen für sportliche Zwe-
cke nach § 4 (2) Nr. 3 BauNVO nicht zulässig. 

1.1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 sind die Ausnahmen nach § 4 (3) 
Nr. 1, 3 bis 5 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwal-
tungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig. 

1.1.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 können Ferienwohnungen als 
Unterart sonstiger nichtstörender Gewerbebetriebe i.S.v. § 4 (3) Nr. 2 BauNVO auch 
nicht ausnahmsweise zugelassen werden. 

1.2 Bedingte Zulässigkeit von Vorhaben im Bereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Altes Schulareal“ (§ 12 (3a) BauGB i.V.m. § 9 (2) BauGB) 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 (Geltungsbereich des VEP) sind nur solche Vor-
haben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungs-
vertrag verpflichtet hat. Änderungen des Durchführungsvertrags oder der Abschluss 
eines neuen Durchführungsvertrages sind zulässig. 

1.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der 

▪ Grundflächenzahl (GRZ), 
▪ Geschossflächenzahl (GFZ), 
▪ Zahl der Vollgeschosse,  



Gemeinde Rheinhausen Stand: 14.12.2022 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Fassung: Satzung 
und örtliche Bauvorschriften „Altes Schulareal“ gem. § 10 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 2 von 18 

 

22-12-14 Bebauungsvorschriften (22-11-30).docx 

▪ Höhe der baulichen Anlagen. 

1.4 Grundflächenzahl (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO) 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 darf die zulässige Grundfläche durch die Grund-
flächen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche (z. B. Tiefgaragen, 
Keller, Müll- und Abstellräume etc.), durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird, sowie durch die Zufahrten von Tiefgaragen bis zu einer Grundflächenzahl 
(GRZ) von maximal 0,8 überschritten werden. 

1.5 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.5.1 Als maximale Trauf- und Gebäudehöhen (TH, GH) der Hauptgebäude gelten die ge-
mäß Planeintrag festgesetzten Höhen in Metern über Normalnull (m ü. NN). 

1.5.2 Als oberer Bezugspunkt der Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der äußeren Wandflä-
che mit der Oberkante der Dachhaut bzw. bei Flachdächern die obere Begrenzung 
der Dachbrüstung/ Dachaufkantung des höchstgelegenen Vollgeschosses. 

1.5.3 Als oberer Bezugspunkt der Gebäudehöhe gilt der oberste Punkt der Dachbegren-
zungskante bzw. bei Flachdächern die obere Begrenzung der Dachbrüstung/ Dach-
aufkantung des Attikageschosses (s. Ziffer2.2). 

1.5.4 Bei Gebäuden mit Pultdach gilt der höchste Punkt des Daches (Pultfirst) nicht als 
Traufe, sondern als oberste Dachbegrenzungskante (Gebäudehöhe). 

1.5.5 Bei Gebäuden mit flachen und flachgeneigten Dächern von 0° bis 5° dürfen Anla-
gen, die der solaren Energiegewinnung dienen, die maximale Gebäudehöhe um bis 
zu 1,5 m überschreiten. 

1.5.6 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 dürfen technisch bedingte Dachaufbauten (z. B. 
Lüftungs- und Antennenanlagen, Schornsteine, Technikbrücken) die maximale Ge-
bäudehöhe auf einer Fläche von maximal 10 % der jeweiligen Dachfläche um bis zu 
2,0 m überschreiten.  

1.5.7 Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 ist die Höhe von Carports und Garagen, sofern 
letztere nicht in das Hauptgebäude integriert sind, sowie hochbaulich in Erscheinung 
tretenden Nebenanlagen mit mehr als 25 m³ Brutto-Rauminhalt auf eine Höhe von 
173,50 m ü. NN begrenzt. 

Hinweis: 
Carports werden definiert als überdachte Stellplätze, die mindestens an drei Seiten 
unverschließbare Öffnungen aufweisen.  

1.6 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es gilt die offene Bauweise, wobei im Allgemeinen Wohngebiet WA1 nur Einzelhäu-
ser (E) und im Allgemeinen Wohngebiet WA2 nur Einzel- und Doppelhäuser (ED) 
zulässig sind.  

1.7 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.7.1 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die in der 
Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen. 

1.7.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 sind gemäß Planzeichnung innerhalb der Bau-
fenster mit Kennzeichnung „B“ ausschließlich Balkone und Terrassen zulässig. 
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1.7.3 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 sind Tiefgaragenzufahrten sowie deren Überde-
ckung und dafür notwendige Stützmauern auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

1.8 Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

1.8.1 Gemäß Planzeichnung ist ein Zufahrtbereich für die Tiefgarage festgesetzt. Auf- und 
Abfahrten für Tiefgaragen von der angrenzenden Erschließungsstraße aus sind nur 
innerhalb dieses festgesetzten Zufahrtsbereichs zulässig. 

1.9 Garagen, Carports und Stellplätze 
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)  

1.9.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 gilt: 

1.9.1.1 Oberirdische, nicht überdachte Pkw-Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und in den dafür festgesetzten Zonen gemäß Planzeichnung 
(ST) zulässig.  

1.9.1.2 Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

1.9.1.3 Oberirdische Garagen und Carports sind nicht zulässig. 

1.9.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 gilt: 

1.9.2.1 Oberirdische, nicht überdachte Pkw-Stellplätze, Garagen und Carports sind nur in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und in den dafür festgesetzten Zonen 
gemäß Planzeichnung (ST/GA/CP) zulässig. 

1.9.2.2 Oberirdische Garagen und Carports müssen zur öffentlichen Verkehrsfläche einen 
Mindestabstand von 5,0 m – senkrecht vor der Einfahrt gemessen – einhalten. Wer-
den oberirdische Garagen oder Carports mit der Längsseite an öffentliche Verkehrs-
flächen gebaut, ist ein Mindestabstand von 0,5 m zur Grenze einzuhalten. 

1.9.2.3 Tiefgaragen sind nicht zulässig.  

1.9.3 Oberirdische, nicht überdachte Fahrradstellplätze sind im gesamten Plangebiet 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

1.10 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

1.10.1 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen mit mehr als 25 m³ Brutto-
Rauminhalt sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
und in den dafür festgesetzten Bereichen (NA) zulässig. 

1.10.2 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen bis 25 m³ Brutto-Rauminhalt 
sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, wenn sie ei-
nen Mindestabstand von 1,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 

1.10.3 Nebenanlagen im Sinne des § 14 (2) BauNVO, die der Ver- oder Entsorgung der 
Baugebiete dienen, sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig. 

Hinweis: 
Für Nebenanlagen an der Grundstücksgrenze gelten die Höhen-, Flächen- und Län-
genbeschränkungen nach § 6 LBO. 

1.11 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

1.11.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 gilt: 

1.11.1.1 In den Baufenstern mit den Ziffern 1 und 5 sind gemäß Planzeichnung maximal 24 
Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig. 
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1.11.1.2 In den Baufenstern mit den Ziffern 2, 3 und 4 sind gemäß Planzeichnung maximal 16 
Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig. 

1.11.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 gilt: 

1.11.3 Es sind maximal 2 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig. 

1.12 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.12.1 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie Zufahrtsflächen sind zur Versickerung des 
nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen Oberflä-
chenbefestigung (z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen 
Fugen, Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster) auszuführen. Dies gilt nicht für 
Tiefgaragenzufahrten. 

1.12.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind nur zulässig, wenn sie beschichtet 
oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination des Bodens oder des 
Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser eingeleitet wird, ist dauerhaft 
auszuschließen. 

1.12.3 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV- anteilarmer Außenbe-
leuchtung zur Minderung der Fallenwirkung festgesetzt (z. B. Natriumdampf-Nieder-
drucklampen, warmweiße LED-Leuchtmittel). Die Leuchten sind staubdicht und so 
auszubilden, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt 
(streulichtarm). 

1.12.4 Eine Gründungstiefe unterhalb des mittleren Grundwasserhöchststandes (MHW) ist 
nicht zulässig. Für unvermeidbare bauliche Anlagen unterhalb des mittleren Grund-
wasserhöchststandes sowie für Grundwasserabsenkungen im Rahmen von Bauvor-
haben ist zusätzlich eine separate wasserrechtliche Erlaubnis bei der zuständigen 
Wasserbehörde (Landratsamt Emmendingen) zu beantragen. 

Hinweis: 
Das Mittel der jährlichen Höchstwerte (MHW) liegt zwischen 166,5 m ü. NN im west-
lichen und 166,7 m ü. NN im östlichen Bereich des Bebauungsplangebiets.  

1.12.5 Bauliche Anlagen unterhalb des höchsten Grundwasserstands (HHW) sind wasser-
dicht und auftriebssicher auszuführen. Zur Herstellung der Abdichtung von Baukör-
pern, Bauteilen und sonstigen Anlagen dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei 
denen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers entstehen könnte. Die Herstel-
lung einer Drainage zum Absenken und Fortleiten von Grundwasser ist unzulässig. 

Hinweis: 
Der höchste Grundwasserstand liegt zwischen 167,9 m ü. NN im westlichen und 
168,1 m ü. NN im östlichen Bereich des Bebauungsplangebiets. Der höchste be-
kannte Grundwasserstand (interpoliert) im Bereich des geplanten Einfamilienhauses 
liegt bei ca. 167,81 m ü. NN. Da die Interpolation auf der Grundlage von Grundwas-
serständen erfolgt, die nicht durchlaufend erfasst werden, kann der maximale 
Grundwasserstand auch über dem oben genannten höchsten erfassten Wert liegen. 

Der maximale berechnete Grundwasserstand im maßgebenden Bemessungsfall 
„Rheinabfluss 4.500 m³/s mit extremem Niederschlag" ohne Betrieb des Rückhalte-
raumes liegt bei ca. 167,08 m ü. NN. 

Bei einem Einsatz des geplanten Rückhalteraumes Wyhl / Weisweil im Bemes-
sungsfall „Rheinabfluss 4.500 m³/s mit extremem Niederschlag" werden die o. g. 
Werte nicht überschritten. 
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1.12.6 Flache und flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis 5° von Hauptge-
bäuden sind extensiv zu begrünen. Ausgenommen hiervon sind Bereiche für techni-
sche Dachaufbauten und für Dachterrassen. Die Aufbauhöhe der Dachbegrünung 
mit Drainelementen muss mindestens 10 cm betragen. Die Dachfläche ist mit einer 
standortgerechten Gräser- / Kräutermischung (z. B. Magerrasenmischung) anzu-
säen oder mit standortgerechten Stauden und Sedumsprossen oder Sukkulenten zu 
bepflanzen. Eine Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder Energieein-
sparung ist zulässig. 

1.12.7 Ab einer Grundfläche von 4 m² sind flache und flachgeneigte Dächer mit einer 
Dachneigung von 0° bis 5° von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenanla-
gen, Garagen und Carports mit einer Substratschicht von mindestens 6 cm extensiv 
zu begrünen (z. B. mit Gräser, Sedumpflanzen oder Sukkulenten), sofern diese 
nicht als Terrassen genutzt werden. 

1.12.8 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 sind bauliche Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche (bspw. Tiefgaragen, Keller, Müll- und Abstellräume etc.), soweit sie nicht 
überbaut sind oder als Wege-, Platz- oder Terrassenfläche genutzt werden, mit ei-
ner mindestens 30 cm dicken Substratschicht zu überdecken und zu begrünen. Bei 
Gehölzpflanzungen ist im Wurzelraum eine Mindestsubstrathöhe von 80 cm zu ge-
währleisten. 

1.13 Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen (§ 9 (1) Nr. 25a und b BauGB) 

1.13.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 gilt: 

1.13.1.1 Je angefangene 600 m² Grundstücksfläche sind mindestens ein standortgerechter, 
hochstämmiger Baum 1. Ordnung sowie zwei standortgerechte Sträucher gemäß bei-
gefügter Pflanzliste (s. Pflanzenliste im Anhang) zu pflanzen. Die bereits vorhande-
nen, der Pflanzliste entsprechenden Bäume, werden angerechnet. 

1.13.1.2 Entsprechend dem Planeintrag sind zwei mittelgroße Bäume zu pflanzen und dauer-
haft zu pflegen (Pflanzgröße: Stammumfang mind. 18-20 cm, Artenempfehlung: Pur-
pur Erle – Alnus Spaethii). Die Bäume sind gemäß der FLL-Richtlinie „Empfehlungen 
für Baumpflanzungen Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgru-
ben und Wurzelraumerweiterungen, Bauweisen und Substrate“ zu pflanzen. 

1.13.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 gilt: 

1.13.2.1 Je angefangene 600 m² Grundstücksfläche sind mindestens ein standortgerechter, 
hochstämmiger Baum 1. Ordnung sowie ein standortgerechter Strauch gemäß bei-
gefügter Pflanzliste (s. Pflanzenliste im Anhang) zu pflanzen. Die bereits vorhande-
nen, der Pflanzliste entsprechenden Bäume, werden angerechnet. 

1.13.3 Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung durchzuführen. 
Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und bei Abgang oder Fällung 
durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß der Pflanzenliste zu erset-
zen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanzliste. 

Hinweis: 
Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer/die Eigentümerin durch 
Bescheid dazu verpflichten, sein/ihr Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden an-
gemessenen Frist entsprechend der o. g. Festsetzungen zu bepflanzen. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 
21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Dachform / Dachneigung 

2.1.1.1 Die zulässigen Dachformen und Dachneigungen der Hauptgebäude in den Allgemei-
nen Wohngebieten WA1 und WA2 sind der jeweiligen Nutzungsschablone in der 
Planzeichnung zu entnehmen. 

Hinweis: 
Flache und flachgeneigte Dächer von 0° bis 5° sind zu begrünen (s. Ziffer 1.12.6). 

2.1.1.2 Garagen, Carports und Nebenanlagen sind mit flachen und flachgeneigten Dächern 
mit Dachneigungen von 0° bis max. 5° zu versehen. Auf die Begrünungsregelung der 
Ziffer 1.12.7 wird hingewiesen. 

2.1.2 Dacheindeckung 

2.1.2.1 Dacheindeckungen sind ausschließlich in den Farben rot bis rotbraun und grau bis 
anthrazit sowie als begrünte Dächer zulässig.  

2.1.2.2 Wellfaserzement, Dachpappe und glänzende oder reflektierende Materialien sind im 
gesamten Gebiet nicht zulässig. Dies gilt nicht für Anlagen, die der solaren Energie-
gewinnung dienen (Photovoltaik, Solarthermie). 

2.1.3 Dachaufbauten / Dacheinschnitte 

2.1.3.1 Dachaufbauten oder Dacheinschnitte sind ab einer Dachneigung von 30° und nur bis 
zur Hälfte der jeweiligen Länge der Dachfläche (mit Dachüberstand) zulässig.  

2.1.3.2 Der Abstand der Dachaufbauten und -einschnitte zum Giebel (mit Dachüberstand) 
muss mindestens 1,5 m betragen.  

2.1.3.3 Der Mindestabstand senkrecht zum First muss mindestens 1,0 m betragen.  

2.1.4 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaikanlagen, Sonnen-
kollektoren), sind auf allen Dächern sowie am Gebäude zulässig. Sie sind aus 
blendfreiem Material herzustellen. Die Dachaufbauten dürfen bei Dachneigungen ab 
20° nicht aufgeständert sein und die maximale Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

2.2 Attikageschosse 

Bei Ausbildung eines weiteren Geschosses über den maximal zulässigen Vollge-
schossen ist dieses als Attikageschoss auszubilden, wobei ein allseitiger Rück-
sprung von mindestens 1,0 m gegenüber der Außenwand des darunterliegenden 
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Geschosses auszuführen ist. Davon ausgenommen sind technische Aufbauten und 
untergeordnete Bauteile wie Aufzugsüberfahrten, Dachaustritte und Treppenhäuser. 

2.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Die unbebauten und nicht oberflächenbefestigten Flächen bebauter Grundstücke 
sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. 

Hinweis:  
Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z. B. so-
genannte Schottergärten) sind gemäß § 21a (2) NatSchG nicht zulässig. 

2.3.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und öffentlich zugänglichen Flächen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. 

2.4 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Die Höhe der Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum wird, gemessen ab der 
Oberkante der Erschließungsstraße, auf maximal 0,8 m begrenzt. 

2.4.2 Sockel und Mauern dürfen eine Höhe von 0,5 m nicht überschreiten. 

2.4.3 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Der 
Abstand von Hecken zur öffentlichen Verkehrsfläche beträgt mindestens 0,5 m.  

2.4.4 Die Verwendung von Stacheldraht für Einfriedigungen ist nicht zugelassen. 

2.5 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine sichtbare Antenne bzw. Satellitenantenne zugelassen. Sa-
tellitenanlagen sind farblich der dahinterliegenden Gebäudefläche (Fassade oder 
Dach) anzupassen. 

2.6 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

2.6.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 wird die Stellplatzverpflichtung wie folgt festge-
legt:  

1,0 Stellplatz bei Wohnungen bis 65 m² Wohnfläche  

1,5 Stellplätze bei Wohnungen bis 95 m² Wohnfläche  

2,0 Stellplätze bei Wohnungen über 95 m² Wohnfläche 

Ergibt sich bei der Berechnung der notwendigen Kfz-Stellplätze eine Bruchzahl, so 
wird diese auf die nächste volle Zahl aufgerundet. 

2.6.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 wird die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
auf 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit festgesetzt. Bruchteile einer Stellplatzzahl sind 
auf die nächste volle Stellplatzzahl aufzurunden.  
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3 HINWEISE 

3.1 Abfallrecht 

Im Hinblick auf die abfallwirtschaftlichen Belange ist das Gesetz zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Ab-
fällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I, Nr. 10, S. 
212) sowie die jeweils hierzu erlassenen Verordnungen in der jeweils geltenden 
Fassung zu beachten und anzuwenden. Hiernach gilt u. a. die Pflicht zur vorrangi-
gen Verwertung von anfallenden Abfällen vor deren Beseitigung. Die Verwertung 
von Abfällen, hierzu zählt auch Bodenaushub welcher nicht wieder vor Ort einge-
baut wird, hat ordnungsgemäß (also im Einklang mit allen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften) und schadlos (Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit sind nicht 
zu erwarten, insbesondere keine Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf) zu 
erfolgen. 

Grundsätzlich gilt der Vorrang der Abfallvermeidung sowie nachfolgend in genannter 
Rangfolge die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling, die sonstige 
Verwertung (insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung) vor der Beseiti-
gung von Abfällen (§ 3 Abs. 19 bis 26 und § 6 KrWG). 

Die Grundstücke innerhalb des Bebauungsplans unterliegen dem Anschluss- und 
Benutzungszwang an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung des Landkreises 
Emmendingen. Die anfallenden Abfälle sind deshalb der öffentlichen Abfallentsor-
gung zu überlassen. Dies gilt auch für die Siedungsabfälle von Gewerbebetrieben. 
Diese haben ebenfalls Abfallbehälter des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
im angemessenen Umfang, mindestens aber einen Behälter, zu nutzen. In diesem 
Zusammenhang sind die Belange der Müllabfuhr bei der Planung der Erschlie-
ßungsanlagen im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes mit einzubezie-
hen. 

Die Vermischung, einschließlich der Verdünnung, gefährlicher Abfälle mit anderen 
gefährlichen oder nicht gefährlichen Abfällen, Stoffen oder Materialien ist unzulässig 
(Vermischungsverbot). Grundsätzlich sind anfallende Abfälle getrennt zu halten und 
zu behandeln, um den Anforderungen einer hochwertigen Verwertung gerecht zu 
werden (Getrennthaltungsgebot). 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß und schadlos in einer zugelassenen Bau-
schuttrecyclinganlage zu verwerten; er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mul-
den, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. Er darf nicht als An- bzw. Auf-
füllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. Falls eine Ver-
wertung aufgrund der Verunreinigung u.a. mit Schadstoffen nicht möglich ist, ist die-
ser ordnungsgemäß auf einer entsprechend zugelassenen Deponie zu beseitigen. 

Die beim Rückbau von Gebäuden anfallenden Abfälle sind einer ordnungsgemäßen 
und schadlosen Entsorgung zuzuführen. 

Getrennt zu sammeln und zu entsorgen sind nach der Gewerbeabfallverordnung 
(GewAbfV) die beim Abbruch anfallenden Fraktionen aus Glas, Kunststoffen, Metal-
len einschließlich Legierungen, Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik, Holz, Dämmmateri-
alien, Bitumengemische und Baustoffen auf Gipsbasis. Hierüber hat eine Dokumen-
tation im Sinne von § 8 Abs. 3 GewAbfV zu erfolgen. Sollte eine Trennung technisch 
nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar sein, ist dies entsprechend mit Begrün-
dung zu dokumentieren. Gemischte Abfälle sind einer Vorbehandlungsanlage bzw. 
Aufbereitungsanlage im Sinne der GewAbfV zuzuführen. 
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Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von verwertbarem Bodenaushub zu 
trennen und vorrangig (eventuell zuvor aufbereitet) der Verwertung oder einer zuläs-
sigen Deponierung zuzuführen. Das Herstellen von Gemischen aus belasteten und 
unbelasteten Böden ist unzulässig. 

Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist das 
weitere Vorgehen mit der Abfallrechtsbehörde des Landratsamt Emmendingen 
(07641/451-5203 o. 5216, E-Mail: gia@landkreis-emmendingen.de) abzustimmen. 

3.2 Abfallwirtschaft 

Nach den Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) gelten der Grund-
satz der Abfallvermeidung sowie die Rangfolge der Verwertung von Abfällen vor de-
ren Beseitigung. 

Für nicht verwendbare Aushubmassen sollen entsprechende Entsorgungsmöglich-
keiten eingeplant werden. 

Verwertungsmöglichkeiten bestehen insbesondere im Landschaftsbau, in Auffüll-
maßnahmen oder beim Einbau in technische Bauwerke. 

3.3 Abwasser 

Alle häuslichen Abwässer sind in die öffentliche Kanalisation der Gemeinde Rhein-
hausen abzuleiten. 

Da die öffentliche Kanalisation im Trennsystem ausgeführt ist, ist auf eine richtige 
und vollständige Trennung des Abwassers zu achten: Häusliche Abwässer sowie 
belastetes Niederschlagswasser sind in den Schmutzwasserkanal abzuleiten. Auf 
die örtliche Entwässerungssatzung wird hingewiesen. 

3.4 Altlasten  

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind im Plangebiet keine altlastenverdächtigen 
Flächen vorhanden. Sollten bei Erdarbeiten wider erwarten offenkundige, bislang 
unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Boden-
veränderung im Zuge der geplanten Bebauung (ungewöhnliche Färbungen oder Ge-
ruchsemissionen) wahrgenommen werden, sind die Erdarbeiten umgehend einzu-
stellen und das Landratsamt, Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unver-
züglich mitzuteilen.  

3.5 Artenschutz 

3.5.1 Allgemeine Bestimmungen 

▪ Generell sind Rodungen von Bäumen und Gehölzen nach § 39 (5) Nr. 2 
BNatSchG lediglich außerhalb der Brutperiode von Vögeln zulässig, also vom 
01.10. bis zum 28./29.02. eines jeden Jahres. 

▪ Baumschutzmaßnahmen sind nach den Vorschriften der DIN 18920 Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen durch-
zuführen. 

▪ Gemäß § 41a Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt (Änderungs-
gesetz zum BNatSchG gültig ab dem 01.03.2022) sind neu zu errichtende Be-
leuchtungen (z.B. staubdichte Natriumdampflampen und warmweiße LEDs mit 
warmweißer Farbtemperatur bis max. 3000 Kelvin ohne UV-Anteil mit Lichtspekt-
rum um 590 nm) technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu 



Gemeinde Rheinhausen Stand: 14.12.2022 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Fassung: Satzung 
und örtliche Bauvorschriften „Altes Schulareal“ gem. § 10 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 10 von 18 

 

22-12-14 Bebauungsvorschriften (22-11-30).docx 

versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor 
nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind.  

▪ Durch das Abschieben des Oberbodens zu Beginn der Erdarbeiten, eine fachge-
rechte Zwischenlagerung und die Wiederverwertung ist der Verlust von belebtem 
Oberboden zu vermeiden. 

▪ Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid ver-
pflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 
entsprechend den nach § 9 (1) Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des Be-
bauungsplans zu bepflanzen. 

▪ Gemäß § 21a LNatSchG sind Gartenanlagen insektenfreundlich zu gestalten und 
zu begrünen. Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind nicht zuläs-
sig. Gartenflächen sollen ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt 
werden. 

3.5.2 Vermeidungs-, Minimierungs- und (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) 

Zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen sind verschiedene Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen (ab Seite 7 im 
Fachbeitrag). Vor dem Zeitpunkt des Eingriffs müssen bereits funktionsfähige Ersatz-
lebensräume zur Verfügung stehen. Gemäß dem aktuellen artenschutzrechtlichen 
Gutachten (22.07.2022) müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

▪ Sorgfältige Entnahme des Totholzes und Ablage an einem geschützten Ort so-
wie, falls noch vorhanden, Entnahme und Sicherung weiterer Totholzstrukturen 
und Stammbereiche an stehenden Bäumen und fachgerechtes Aufstellen im nä-
heren Umfeld 

▪ Nichtbeeinträchtigung der direkt im Randbereich liegenden Totholzbäume, wel-
che ggf. über Baum- oder Wurzelschutzmaßnahmen zu sichern sind 

▪ Anbringung von 10 Vogelnistkästen Typus Haussperling an Bäumen auf den 
Grundstücken Flst. Nrn. 2, 20/2 und 4813 (Gemarkung Oberhausen) und am Ge-
bäude auf dem Flst. Nr. 20/2 (Gemarkung Oberhausen) sowie 20 künstliche Nist-
hilfen für den Mauersegler auf einem Holzgerüst auf dem Grundstück des alten 
Schulareals mit späterer Integration der Nisthilfen in die neuen Gebäude 

▪ 14 Fledermausspaltenkästen für Kleinfledermäuse (Mücken- und Zwergfleder-
maus), 2 Ganzjahresquartiere für Abendsegler-Arten, 2 Universal-Überwinte-
rungsquartiere, 2 Fledermausspalten-Kästen, 2 Fassadenkästen groß, 2 Wand-
quartiere mittelgroß. 4 von der Mückenfledermaus als Wochenstube nutzbare 
Kästen sollten in die Neubauten integriert werden. Die restlichen 20 können auf 
den Grundstücken Flst. Nrn. 2, 20/2 und 4813 (Gemarkung Oberhausen) an Bäu-
men sowie dem Leichenhaus (Flst. Nr. 20/2) angebracht werden. 

Die vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
müssen bereits vor Baubeginn umgesetzt sein. Die Umsetzung der Maßnahmen ist 
durch eine qualifizierte Umweltbaubegleitung sicherzustellen und zu begleiten. 

3.6 Bodenschutz 

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 
Funktion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Zur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen auf den Boden während der 
Erschließung und anderer Bauphasen sind die einschlägigen technischen Regel-
werke sowie Heft 10 des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Erhaltung 
fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei der Flächeninanspruchnahme" zu 
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berücksichtigen. 

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig.  

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.  

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen.  

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.  

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken.  

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

▪ Zu Verminderung vermeidbarer Eingriffe in den Boden sollte auch die Einbindung 
einer bodenkundlichen Baubegleitung in Betracht gezogen werden. Bei entspre-
chender fachlicher Eignung kann diese Aufgabe von der Umweltbaubegleitung 
wahrgenommen werden. 

▪ Baugruben und Leitungsgräben sind mit reinem Erdmaterial - kein Humus oder 
Bauschutt - aufzufüllen und außerhalb befestigter Flächen mit Humus abzude-
cken.  

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern.  

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2,0 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist.  

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind.  

▪ Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht 
überschreiten. 

Bei der Ausweisung von Baugebieten und der Durchführung von Bauvorhaben sollte 
im Sinne von § 3 Abs. 3 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) im Rahmen 
der Abfallvermeidung ein Erdmassenausgleich durchgeführt werden. Dabei werden 
durch die Festlegung von Straßen- und Gebäudeniveaus die bei der Bebauung an-
fallenden Massen an Bodenaushub vor Ort verwendet (sogenannter Erdmassenaus-
gleich). Dies gilt in besonderen Maße in Gebieten mit erhöhten Belastungen nach § 
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12 Abs. 10 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.  

3.7 Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung wird entsprechend dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW 
in Abhängigkeit der Nutzung (§ 3 FwG, § 2 Abs. 5 LBOAVO) festgelegt. Bei dem ge-
planten Wohngebiet ist eine Löschwasserversorgung von mind. 48 m³/Stunde über 
einen Zeitraum von zwei Stunden sicherzustellen. 

Hydranten sind so anzuordnen, dass die Entnahme von Wasser jederzeit leicht 
möglich ist. Als Grundlage sind die DVGW-Arbeitsblätter W 331 und W 400 zu be-
achten. 

Für Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr si-
chergestellt werden muss, sind in Abhängigkeit der Gebäudehöhe entsprechende 
Zugänge bzw. Zufahrten und Aufstellflächen zu schaffen (§ 2 Abs. 1-4 LBOAVO). 

Zufahrten und Aufstellflächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr sind nach den Vor-
gaben der VwV – Feuerwehrflächen auszuführen. 

3.8 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-
schutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 
Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Siche-
rung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden. 

3.9 Geotechnik 

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden im Plangebiet Kiese 
und Sande der Neuenburg-Formation den oberflächennahen Baugrund. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen durch ein privates Ingeni-
eurbüro empfohlen. 

3.10 Grundwasser 

Sofern durch Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen wird, ist dies 
unverzüglich dem Landratsamt Emmendingen – untere Wasserbehörde – anzuzei-
gen.  

Für Baumaßnahmen im Grundwasser und für eine vorübergehende Ableitung von 
Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Aus Gründen des 
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vorsorgenden Grundwasserschutzes kann dauerhaften Grundwasserableitungen 
nicht zugestimmt werden.  

Die Verlegung von Drainagen ist nicht zulässig.  

Das Grundwasser ist sowohl während des Bauens als auch nach Fertigstellung des 
Vorhabens vor jeder Verunreinigung zu schützen (Sorgfalt beim Betrieb von Bauma-
schinen und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Anwendung grundwas-
serunschädlicher Isolier- Anstrich- und Dichtungsmaterialien, keine Teerprodukte 
usw.). Abfälle jeglicher Art dürfen nicht in die Baugrube gelangen.  

Der Arbeitsraum (zwischen Gebäude und Baugrubenböschung) und die Zuleitungs-
gräben sind mit reinem Erdmaterial – kein Humus abzudecken. 

3.11 Sichtfelder 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu-
schließen. Darüber hinaus sind an den privaten Grundstückszu- und -ausfahrten 
Sichtfelder von 3 m x 30 m (bezogen auf eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h nach RASt 06) von jeglicher Sichtbehinderung freizuhalten. 

3.12 Überflutungsschutz 

Bei einem möglichen Starkregenereignis ist jeder Grundstückseigentümer im Rah-
men des Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen 
zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu 
treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen 
Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte anzupassen.  

Eingangstüren, Tiefgaragenzufahrten, Lichtschächte, Kellertreppen, Unterkanten 
von Kellerfenstern etc. müssen so hergestellt werden, dass ein Eindringen von Was-
ser bei Starkregenereignissen ausgeschlossen ist. 

3.13 Wasserversorgung 

Die im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen herzustellenden Anlagen und Anla-
genteile der öffentlichen Wasserversorgung (Versorgungsnetz, Hausanschlusslei-
tungen) innerhalb des Planungsgebietes haben den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zu entsprechen.  

Die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung 
ist dauerhaft zu gewährleisten.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Betriebswasseranlagen (z. B. Regenwassernut-
zungsanlagen) nach § 13 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) der zuständigen Be-
hörde schriftlich anzuzeigen sind. Regenwassernutzungsanlagen sind nach den Re-
geln der Technik auszuführen. 
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Gemeinde Rheinhausen, den  
 
 
 
 
Dr. Jürgen Louis 
Bürgermeister 

  
Planverfasser 

 
 
 
 
 
 
   
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Gemeinde Rheinhau-
sen übereinstimmen. 
 
 
Gemeinde Rheinhausen, den  
 
 
 
Dr. Jürgen Louis 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens 
ist der __.__.____. 
 
 
 
Gemeinde Rheinhausen, den  
 
 
 
Dr. Jürgen Louis 
Bürgermeister 
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4 ANHANG: PFLANZENLISTE 

Bei den Pflanzungen sind grundsätzlich folgende Pflanzqualitäten zu berücksichti-
gen: 

▪ Bäume: mind. 3 x v. Hochstamm, Stammumfang 16 - 18 cm 

▪ Sträucher: mind. 2 x v., Höhe 60 - 100 cm 

▪ Kletterpflanzen: Höhe 80 - 100 cm 

 

Bäume (beispielhafte Vorschlagliste) 

Acer platanoides    Spitzahorn  
Aesculus hippocastanum  Rosskastanie  
Ginkgo biloba     Ginkgobaum  
Gleditsia triacanthos   Gleditschie  
Populus nigra 'Italica'   Pyramidenpappel  
Quercus cerris    Zerreiche  
Quercus petraea    Traubeneiche  
Quercus robur    Stiel-Eiche  
Robinia pseudoacacia   Robinie  
Tilia americana    Amerikanische Linde  
Tilia tomentosa 'Brabant'   Brabanter Silberlinde  
Tilia x europaea    Holländische Linde, Kaiserlinde  
Zelkova serrata    Japanische Zelkove 

Hinweis zur Pflanzenliste: Von der Anpflanzung von Gewöhnlicher Esche (Fraxi-
nus excelsior) wird aufgrund der Dynamik des „Eschentriebsterbens“ derzeit aus-
drücklich abgeraten. Sollten in Zukunft Resistenz-Züchtungen der Gewöhnlichen 
Esche aus regionaler Herkunft generiert werden können, sollte über eine Berück-
sichtigung der Art bei Nachpflanzungen nachgedacht werden. 
 

Sträucher (beispielhafte Vorschlagliste) 

Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
Crataegus laevigata   Zweigriffeliger Weißdorn 
Crataegus monogyna   Eingriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus   Gewöhnliches Pfaffenhütchen 
Frangula alnus    Faulbaum 
Ligustrum vulgare   Echter Liguster 
Prunus spinosa    Schlehe 
Rosa canina    Hunds-Rose 
Salix cinerea    Grau-Weide 
Salix purpurea    Purpur-Weide 
Salix rubens    Fahl-Weide 
Salix triandra    Mandel-Weide 
Salix viminalis    Korb-Weide 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus    Gemeiner Schneeball 
 

Dachbegrünung (beispielhafte Vorschlagliste) 

Extensive Dachbegrünung ohne Wasseranstau, zertifiziertes 
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Dachbegrünungssubstrat ohne Schadstoffe mit einer Schichthöhe von mindestens 6 
cm 

Stauden  
Campanula portenschlagiana  Dalmatiner Polster-Glockenblume 
Campanula poscharskyana  Hängepolster Glockenblume  
Dianthus carthusianorum  Karthäuser-Nelke 
Gypsophila repens   Teppich-Schleierkraut  
Helianthemum nummularium  Gewöhnliches Sonnenröschen  
Petrorhagia saxifraga    Steinbrech-Felsennelke  
Saponaria ocymoides   Kleines Seifenkraut  
Satureja montana ssp. illyrica l llyrisches Bohnenkraut 
Saxifraga paniculata   Trauben-Steinbrech 
Sempervivum-Hybriden    Dachwurz-Hybriden  
 

Bodendecker/Flächenpflanzen 
Cerastium arvense   Teppich-Hornkraut 
Hieracium pilosella    Kleines Habichtskraut  
Potentilla neumanniana    Frühlings-Fingerkraut  
Prunella grandifora    Großblütige Braunelle 
Sedum lydium     Kleinasien-Sedum  
Sedum album     Weißer Mauerpfeffer  
Sedum kamtschaticum    Kamtschatka-Fetthenne  
Sedum reflexum     Tripmadam 
Sedum sexangulare    Milder Mauerpfeffer  
Sedum spurium     Kaukasus-Fetthenne 
Thymus doerferi ´Bressingham´  Bressingham Thymian  
Thymus serpyllum    Kriechender Thymian  
Gräser 
Festuca cinerea     Blau-Schwingel   
Festuca punctoria    Stachel-Schwingel 
Koeleria glauca     Blaugraues Schillergras   
 

Zwiebel- Knollenpflanzen 
Allium caeruleum    Blau-Lauch  
Allium cernuum     Nickender Lauch  
Allium flavum     Gelber Lauch  
Allium senescens ssp. montanum  Berg-Lauch  
Allium sphaerocephalon    Kugel-Lauch  
Iris-Barbata-Nana in Sorten  Kleine Bart-lris in Sorten 
 

Bodengebundene Fassadenbegrünung (beispielhafte Vorschlagliste) 

Actinidia chinensis    Chinesischer Strahlengriffel (Kiwi) 
Akebia quinata    Fingerblättrige Klettergurke 
Campsis spec.    Trompetenblumen‐Arten 

Clematis alpina    Alpen‐Waldrebe 
Clematis flammula    Brennende Waldrebe 
Clematis vitalba    Gemeine Waldrebe 
Clematis spec.    Waldreben‐Arten 

Euonymus fortune    Kletter‐Spindelstrauch 
Hedera helix    Echter Efeu 
Humulus lupulus    Echter Hopfen 
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Hydrangea petiolaris   Kletter‐Hortensie 
Lonicera caprifolium   Jelängerjelieber 
Lonicera periclymenum   Wald‐Geißblatt 

Lonicera spec.    Geißblatt‐Arten 
Vitis vinifera ssp. silvestris   Wilder Wein 
Wisteria spec.    Blauregen‐Arten 

Rosa arvensis    Kriech‐Rose 

Rosa spec.     Kletterrosen‐/Ramblerrosen‐Arten 

 

Wandgebundene Fassadenbegrünung (beispielhafte Vorschlagliste) 

Extensive wandgebundene Fassadenbegrünung in vertikaler Ausrichtung 

Stauden 
Alchemilla mollis    Weicher Frauenmantel 
Alyssum saxatile    Felsen-Steinkraut 
Arabis procurrens    Karpaten-Schaumkresse 
Artemisia schmidtiana   Zwerg-Silberraute 
Aruncus aethusifolius   Zwerg-Geißbart 
Aruncus dioicus    Wald-Geißbart 
Astrantia major    Große Sterndolde 
Bergenia-Hybride    Bergenien-Hybride  
Campanula carpatica   Karpaten-Glockenblume 
Chaemomelum nobile   Römische Kamille 
Chiastophyllum oppositifolium  Goldtröpfchen 
Coreopsis rosea    Mädchenauge 
Coreopsis verticilata   Quirlblättriges Mädchenauge 
Cyclamen hederifolium   Herbst-Alpenveilchen 
Cymbalaria muralis   Zimbelkraut 
Dianthus caesius    Pfingstnelke 
Dodecatheon meadia   Götterblume 
Epimedium x cantabrigiense  Cambridge-Elfenblume 
Epimedium x rubrum   Rote Elfenblume 
Euphorbia polychroma   Gold-Wolfsmilch 
Geranium dalmaticum   Dalmatinischer Storchschnabel 
Geranium macrorrhizum   Südeuropäischer Felsen Storchschnabel 
Geranium pratense   Wiesen Storchschnabel 
Geranium sanguineum   Blutrote Storchschnabel 
Geranium wlassovianum   Sibirischer Storchschnabel 
Geranium x cantabrigiense   Cambridge Storchschnabel 
Gypsophila repens    Teppich Schleierkraut 
Helleborus foetidus   Palmblatt Nieswurz 
Helleborus niger    Christrose 
Helleborus x orientalis   Orientalischer Nieswurz 
Heuchera micrantha   Silberglöckchen 
Hieracium pilosella    Kleines Habichtskraut 
Hosta clausa var. normalis   Korea-Funkie 
Hosta lancifolia    Lanzen-Funkie 
Hosta nakaiana    Kleine Gelbrand-Funkie 
Hosta nigrescens    Graublaue Funkie 
Hosta plantaginea    Duftende Herzblattlilie 
Hosta sieboldiana    Blaublatt-Funkie 
Hosta ventricosa    Glocken-Funkie 
Hosta x fortunei    Weißrandige Graublatt Funkie 
Hosta x cultorum    Funkie 
Hyssopus officinalis   Ysop 
Iberis sempervirens   Immergrüne Schleifenblume 
Iris barbata    Bartschwertlilie  
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Lavendula angustifolia   Echter Lavendel 
Lavendula intermedia   Lavadin 
Lavendula officinalis   Lavendel  
Melissa officinalis    Zitronenmelisse 
Mentha x piperita    Pfefferminze  
Nepeta subsesselis   Sitzende Katzenminze 
Nepeta x faassenii    Blaue Katzenminze 
Origanum vulgare    Oregano  
Pachysandra terminalis   Schattengrün 
Phlox subulata    Teppich-Flammenblume 
Salvia nemerosa    Steppen-Salbei 
Salvia officinalis    Echter Salbei  
Santolina chamaecyparissus  Silbrigblättriges Heiligenkraut 
Santolina rosmarinifolia   Grünes Heiligenkraut 
Saponaria ocymoides   Kissen Seifenkraut 
Satureja montana    Berg-Bohnenkraut 
Sedum aizoon    Große Gold-Fetthenne 
Sedum floriferum    Reichblühendes Fettblatt 
Sedum hybridum    Immergrünes Fettblatt 
Sedum reflexum    Felsen-Fetthenne 
Sedum telephium    Große Fetthenne 
Silene schafta    Herbst-Leimkraut 
Silene uniflora    Klippen-Leimkraut 
Stachys byzantina    Byzantinischer Wollziest 
Thymus serphyllum   Sand-Thymian 
Thymus vulgaris    Echten Thymian 
Tiarella cordifolia    Herzblättrige Schaumblüte 
Veronica peduncularis   Gestielter Ehrenpreis 
Veronica spicata    Ähriger Ehrenpreis 
Vinca minor    Kleinblättriges Immergrün 
Waldsteinia geoides   Nelkenwurzähnliche Waldsteinie 
Waldsteinia ternata   Waldsteinie 
 
Gräser 
Carex flacca    Blaugrüne Segge 
Carex foliosissima    Grünblättrige Segge 
Carex hachijoensis    Garten-Gold-Segge 
Carex montana    Berg-Segge 
Carex morrowii    Japan-Segge 
Carex pendula    Hänge-Segge 
Carex sylvatica    Wald-Segge 
Eragrostis spectabilis   Purpur-Liebesgras 
Festuca amethystina   Amethyst-Schwingel 
Festuca filiformis    Grannenloser Schaf-Schwingel 
Festuca mairei    Atlas-Schwingel 
Koeleria glauca    Blaugrünes Schillergras 
Luzula nivea    Schneeweiße Hainsimse 
Luzula sylvatica    Wald-Hainsimse 
Stipa tenuifolia    Mexikanisches Federgras 
 
Farne 
Blechnum spicant    Rippenfarn 
Dryopteris affinis    Goldschuppenfarn 
Dryopteris erythrosora   Rotschleierfarn 
Dryopteris filix-mas    Echter Wurmfarn 
Phyllitis scolopendrium   Hirschzungenfarn 
Polypodium vulgare   Gewöhnlicher Tüpfelfarn 
Polystichum aculeatum   Gelappter Schildfarn 


